
Bauleitplanung der Stadt Steinbach (Taunus) 

Bebauungsplan „Taubenzehnter II“ 3. Bauabschnitt 

(Hildegard-von-Bingen-Weg) 

Umweltrelevante Stellungnahmen  

(aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) 



Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement 

Wiesbaden

HESSEN

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement
Postfach 3229. 65022 Wiesbaden

Aktenzeichen 34 c 2_BV 14.3 Sh_L3006_20-020903

PlanES
Alte Brauereihöfe
LeihengesternerWeg 37
35392 Gießen

Bearbeiter/in

Teiefon

Fax

E-Maii

Roland Schaab

(0611)765 3926 

(0611)765 3802 

roland.schaab(gmobil.hessen.de

Datum 4. Februar 2021

Bauleitplanung der Stadt Steinbach (Taunus) - Bebauungsplan - "Tauberzehnter H"
3. Bauabschnitt - Behördenbeteiligung und Beteiligung der TÖB gemäß §4 Abs. 1 BauGB 
Ihr Schreiben vom 7. Dezember 2020, Frau Linne/ Frau Braumann

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB haben Sie Hessen Mobil mit dem 
oben genannten Schreiben zur Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

Zur Überprüfung unserer Belange wurden die zur Verfügung gestellten Verfahrensunterlagen 
hausintern an die zuständigen Fachdezernate weitergegeben. Auf Grundlage der vorliegenden 
Entwurfsunterlagen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Abgabe einer entsprechenden 
Stellungnahme von unserer Seite nicht möglich.

Begründung:
Gemäß dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf umfasst der Geltungsbereich des 
Verfahrensgebietes auch einen Teilbereich der L3006 (Eschborner Straße) außerhalb der 
straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt (OD) von Steinbach.
Aus den vorliegenden Verfahrensunterlagen ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund der benannte 
Bereich der L3006 (NK 5817 068 - NK 5817 038, Stat.-Km 2,973-3,032) in den 
Bebauungsplanentwurf integriert ist, bzw. welche Planungen von Seiten der Stadt Steinbach im 
diesem Bereich vorgesehen sind.

Zur Abgabe eine abschließende Stellungnahme bitten wir um Zusendung entsprechender, 
ergänzender Unterlagen, aus denen die Hintergründe für die Einbeziehung der L 3006 in den 
Geltungsbereich des Bauleitplanungsverfahrens eindeutig ersichtlich sind

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag

Florian Sterzei
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Steinbach (Taunus),  

"Taubenzehnter II", 3. Bauabschnitt 

Bauleitplanung; Bebauungsplan 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, 
dass sich das in Ihrem Lageplan näher bezeichnete Gelände am Rande eines Bombenab-
wurfgebietes befindet. 
 
Es gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von 
Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche 
Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche 
nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmit-
telräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Jürgen Lorang 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Bauleitplanung der Stadt Steinbach im Hochtaunuskreis 
Bebauungsplanvorentwurf Nr. 39 „Taubenzehnter II“, 3. Bauabschnitt 
 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB    
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 ist 
die geplante Fläche als „Gemischte Baufläche, geplant“ und „Wohnbaufläche, geplant“ 

dargestellt. Diese Darstellungen entsprechen der Ausweisung „Vorranggebiet Siedlung, 

Planung“. Der vorgesehene Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,4 ha.  

Zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken.  

Zum Kapitel Dichte der Begründung möchte ich anregen, die maximale und minimal 
mögliche bauliche Dichte zu beschreiben, die sich aus den Festsetzungen ergeben.  
Dabei gebe ich zu bedenken, dass die derzeitige Rechtslage keine Überschreitung der 
Höchstwerte zulässt. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind so zu wählen, dass 
dies nicht möglich ist. Um eine Flexibilität zu gewährleisten, nur darauf zu verweisen, 
dass die Wahrscheinlichkeit die genannte Obergrenze zu erreichen, als sehr gering ein-
geschätzt wird, könnte rechtliche Schwierigkeiten verursachen. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht teile ich Ihnen mit, dass von dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanvorentwurfes kein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet berührt wird. Ein 
Natura-2000-Gebiet ist nicht betroffen. Zu weiteren Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege verweise ich auf die zuständige unteren Naturschutzbehörde des 
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Hochtaunuskreises. 
 
Bezüglich der von der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden zu vertreten-
den Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

Grundwasser  
Das Plangebiet liegt in der geplanten Schutzzone IIIB des im Festsetzungsverfahren be-
findlichen Wasserschutzgebietes „Wasserwerk Praunheim II“ (WSG-ID 412-005) der 
Hessenwasser GmbH & Co. KG. Das Wasserwerk „Praunheim II“ hat für die Sicherstel-

lung der Trinkwasserversorgung in der Region eine große Bedeutung, was in der aktuel-
len „Situationsanalyse zur Wasserversorgung in der Rhein-Main-Region – Juli 2016 – der 
WRM (Arbeitsgemeinschaft Wasserversorgung Rhein-Main) festgeschrieben wurde. 
Das Festsetzungsverfahren wird auf dieser Grundlage fortgeführt. Der Abgrenzungsvor-
schlag des früheren Hessischen Landesamtes für Bodenforschung (HLfB) stammt aus 
dem Jahre 1967 und bedarf auf der Basis des heutigen technischen Regelwerks (DVGW 
Arbeitsblatt W 101) einer Überprüfung. Derzeit werden seitens des Wasserversorgers 
weitere Grundwassermessstellen niedergebracht, um eine genauere Abgrenzung des 
Einzugsgebietes zu ermöglichen. Daher ist offen, ob der bekannte Abgrenzungsvor-
schlag zukünftig vom HLNUG bestätigt werden kann. 
Hinsichtlich der geplanten Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets bestehen aus 
Sicht des Grundwasserschutzes keine grundsätzlichen Bedenken. Die räumliche Entfer-
nung zu den Brunnen des Wasserwerks Praunheim II beträgt mehr als 2,5 km. Ungeach-
tet dessen sollte im Hinblick auf die Sicherstellung der regionalen Trinkwasserversorgung 
die Versiegelung möglichst klein sein und eine örtliche Versickerung von unbelastetem 
Niederschlagswasser ermöglicht werden. Hierfür ist seitens der planaufstellenden Kom-
mune der Grundwasser-Flur-Abstand ermitteln zu lassen. Abhängig davon sollten ent-
sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen werden. Bei der Verwendung 
der Baumaterialien sollte darauf geachtet werden, dass diese für das Grundwasser nicht 
schädlich sind. 
Für Rückfragen bezüglich des geplanten WSG bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem 
RPDA, Abteilung IV /F Dezernat 41.1 –Grundwasser, Bodenschutz Ost, Gutleutstraße 
114, 60327 Frankfurt am Main. 

Bodenschutz 
Eine Überprüfung der Altflächendatei ergab keinen Altstandort im Bereich des Plan-
gebietes. Belastungen oder Verunreinigungen des Bodens sind bisher nicht bekannt. 
Die Überprüfung der Altflächen bezieht sich auf einen Datenstand von 1991, da die 
Kommune Steinbach (Taunus) trotz zahlreicher Gespräche und der Hilfestellungen ihrer 
gesetzlichen Aufgabe zur Datenpflege unzureichend nachkommt. Gewerbebetriebe, die 
nach 1991 abgemeldet oder umgemeldet wurden, sind somit nicht erfasst und werden 
nicht als Altstandort im Fachinformationssystem geführt. Der Kommune wird empfohlen, 
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eine vollständige Aktualisierung des Datenstandes durchzuführen, bzw. durch ein geeig-
netes Fachbüro durchführen zu lassen, und ihre Daten langfristig zu pflegen. 
Hierzu ist anzumerken, dass die Kommune im Januar 2020 eine Altfläche erfasst hat. 
Der Aufforderung zur Nacharbeit durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie ist die Kommune bisher nicht gefolgt, denn es ist bekannt, dass weite-
re Altflächen zu erfassen sind. 
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf die kommunale Pflicht zur Pflege der 
in Hessen bestehenden Altflächendatei hinweisen. Gemäß § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind 
die Gemeinden verpflichtet, Erkenntnisse über Verdachtsflächen, Altflächen und Alt-
standorte unverzüglich dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geolo-
gie (HLNUG) mitzuteilen. Zu diesem Zweck haben sie verfügbare Daten zu erheben, die 
Gewerberegister auszuwerten und bereits erhobene Daten fortzuschreiben. Hierfür steht 
das Datenübertragungssystem DATUS zum kostenlosen Download auf der Homepage 
des HLNUG unter dem Link: http://www.hlnug.de/start/altlasten/datus.html zur Verfü-
gung. Nur so kann auch zukünftig eine fachgerechte Bauleitplanung erfolgen. 

Vorsorgender Bodenschutz   
Mit der zur Stellungnahme vorgelegten Bauleitplanung plant die Stadt Steinbach die 
Ausweisung eines Baugebietes von ca. 1,4 ha am südlichen Stadtrand. Es wurde ein 
Umweltbericht erarbeitet, der auf die wesentlichen Punkte aus dem BauGB eingeht. Eine 
Abfrage nach Standorten der Innenentwicklung wurde durchgeführt und hat kein wesent-
liches Entwicklungspotential aufgezeigt.  
Die ausschließliche Anwendung der Kompensationsverordnung von 2005 oder die Be-
schränkung auf eine arten- und biotopbezogene Kompensation ist nicht ausreichend. Die 
Grundlagen für die Bewertung und Berechnung planungsbedingter Bodenbeeinträchti-
gungen, möglicher Minderungsmaßnahmen und zur Ermittlung des resultierenden Kom-
pensationsbedarfs für das Schutzgut Boden sind der Arbeitshilfe „Kompensation des 
Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB – Arbeitshilfe zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland Pfalz“ des 

Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und dem 
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz zu entnehmen. Dieses Regelwerk 
ist abrufbar unter:  
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/arbeithilfe_kompensation_boden_bauleitplan_2.pdf 
Die neue hessische Kompensationsverordnung vom 26.10.2018 sieht ebenfalls eine sol-
che weitergehende Berücksichtigung des Schutzgutes Boden vor.  
Der Umweltbericht ist hierfür um ein separates Bodengutachten zu ergänzen, um die ge-
planten naturschutzfachlichen Maßnahmen bodenbezogen bewerten zu können.  

Oberflächengewässer 
Gegen den o. g. Bebauungsplan bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz   
Gegen die Erschließung des dritten Bauabschnittes bestehen keine Bedenken. 

http://www.hlnug.de/start/altlasten/datus.html
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/arbeithilfe_kompensation_boden_bauleitplan_2.pdf
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Hinweise: 
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers soll über ein vorhandenes Regen-
rückhaltebecken erfolgen, dessen Beckenvolumen auch für den 3. Bauabschnitt ausge-
legt ist. Durch starke Vegetation ist mittlerweile eine Reduzierung des zur Verfügung ste-
henden Beckenvolumens eingetreten. Die Bereitstellung des Beckenvolumens und die 
Funktionsfähigkeit des Beckens ist daher sicher zu stellen.  

Abfallwirtschaft 
Zum o. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung von 

Bauabfällen“ der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 

01.09.2018) bei der Beprobung, Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung 
einzuhalten sind. 
Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz 
und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft) zu dem Beprobungsumfang, der 
Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungsmaßnahmen ist einzuholen, wenn 
bisher nicht bekannte Schadstoffe im Bodenaushub erkennbar werden sollten. 
Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter: 
www.rp-darmstadt.hessen.de - Umwelt - Abfall - Bau- und Gewerbeabfall 

Immissionsschutz 
Der vorgelegte Entwurf des o.g. Bebauungsplanes wurde aus Sicht des Immissions-
schutzes, der Lufthygiene und des Kleinklimas geprüft.  
Die Prüfung ergab, dass aus Sicht des Immissionsschutzes, der Lufthygiene und des 
Klein-klimas keine Bedenken gegen den vorgelegten Bebauungsplanentwurf bestehen. 
Anhand der Baulast und der Baugenehmigung für die Errichtung der Einhausung auf der 
Mistplatte kann einem Immissionskonflikt vorgebeugt werden.  
Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades des Umweltberichtes werden 
aus Sicht der Belange Immissionsschutz, Lufthygiene und Kleinklima keine weiteren For-
derungen gestellt. 

Bergaufsicht 
Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 
Hinsichtlich der Rohstoffsicherung:  

- Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 
- Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG 

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe:  
- vorliegende und genehmigte Betriebspläne  

Hinsichtlich des Altbergbaus:  
- bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse 
- in der Datenbank vorliegende Informationen 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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- Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau.  
Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten 
Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-
gen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hin-
sichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 
Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 
Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 
im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 
Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 
Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen. 
Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 
 
Abschließend weise ich darauf hin, dass ich den Kampfmittelräumdienst im Rahmen 
von Bauleitplanverfahren ausnahmsweise nur dann beteilige, wenn von gemeindlicher 
Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche Vor-
kommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplan-
verfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 
Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräum-
dienst direkt zu beteiligen. Mündliche Anfragen können Sie richten an Herrn Schwetzler, 
Tel. 06151-126501. Schriftliche Anfragen sind zu richten an das Regierungspräsidium 
Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
gez. i. V. Karin Schwab 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 
Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 
https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung
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Ihre Nachricht: 03.12.2020     
Unser Zeichen: hs 
 
Ansprechpartnerin: Frau Honsberg 
Abteilung: Planung  
Telefon: +49 69 2577-1536 
Telefax:  +49 69 2577-1547 
Honsberg@region-frankfurt.de 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom Regionalverband FrankfurtRhein-
Main zu vertretenden Belange keine Bedenken.  
 
Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) ist 
das Plangebiet im westlichen Teil als „Gemischte Baufläche, geplant“ dargestellt im östlichen  
als „Wohnbaufläche, geplant“.  
Die vorgesehene Wohngebietsfestsetzung weicht auf ca. 0,5 ha von der RegFNP-Darstellung 
„Gemischte Baufläche“ ab. Diese geringfügige Abweichung betrifft nicht die Grundzüge der 
Planung und entspricht dem primären Entwicklungsziel eines neuen Wohngebietes im Be-
reich Taubenzehnter. Der Bebauungsplanentwurf kann somit als aus dem RPS/RegFNP 
2010 entwickelt angesehen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Postfach 11 19 41, 60054 Frankfurt am Main 
 
 

 

Der Regionalvorstand  
 
 

Steinbach (Taunus) 2/20/Bp 
Bebauungsplan "Taubenzehnter II", 3. Bauabschnitt der Stadt Steinbach (Taunus)  
Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB 

Im Auftrag 

 
Gisela Honsberg 
Gebietsreferentin 
Abteilung Planung 

 
Plan.ES Elisabeth Schade 
Leihgesterner Weg 37 
35392 Gießen 

14. Dezember 2020 
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